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Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Entscheidung 28.03.2022 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung für das OGS-Angebot an der Lamberti-

schule ab Schuljahr 2022/2023 

 
Begründung: 

 

Die Schulkonferenz der Lambertischule hat mit Beschluss vom 14.03.2022 nach vorheriger 

einvernehmlicher Absprache der Schulleitung mit dem Förderverein der Lambertischule 

und mit dem Caritasverband in Gladbeck die Verwaltung gebeten, in Fortführung des be-

stehenden OGS-Angebotes an der Lambertischule ab dem kommenden Schuljahr eine Ko-

operationsvereinbarung mit dem Caritasverband Gladbeck e. V. abzuschließen. 

 

Die Kooperationsvereinbarung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offe-

ner Ganztagsschulen im Primarbereich zwischen der Stadt Gladbeck, der Schule und dem 

OGS-Träger regelt die Rechte und Pflichten der Beteiligten sowie den Qualitätsstandard für 

die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbe-

reich sowie Absprachen für die Umsetzung sonstiger Betreuungsangebote (Schule von 8.00 

- 13.00 Uhr, Silentien, u. ä.). Eingebunden sind die Maßnahmen in die schulische Konzepti-

on, die seinerzeit von der Schulkonferenz der Lambertischule beschlossen wurden. 

 

Die Kooperationsvereinbarung regelt u. a.: 

 

 Zeitrahmen der OGS 

 Teilnameverpflichtung 

 Aufnahmekriterien 

 Zuständigkeiten 

 Kooperationen mit anderen Partnern 
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 Personaleinsatz und Finanzierung 

 Sicherstellung der Mittagsverpflegung 

 u. ä. 

 

Seit Einführung der OGS im Schuljahr 2005/2006 war der Förderverein der Lambertischule 

Vertragspartner. Mit der Überführung des Angebots an den Caritasverband tritt nunmehr 

der Caritasverband ab Schuljahr 2022/23 als gleichrangiger Vertragspartner in die Koope-

ration für das OGS-Angebot an der Lambertischule ein. 

 

Zur Absicherung des Angebotes ist der Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung 

notwendig. Die Verwaltung empfiehlt, dem Beschluss der Schulkonferenz der Lamber-

tischule zu folgen und für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener 

Ganztagsschulen im Primarbereich an der Lambertischule ab Schuljahr 2022/2023 eine Ko-

operationsvereinbarung mit der Schulleitung und dem Caritasverband abzuschließen. 

 

Die Leiterin der Lambertischule, Frau Nagel, und Herr Nelskamp vom Caritasverband Glad-

beck e. V. werden das OGS-Angebot in der Sitzung kurz skizzieren. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Schulausschuss stimmt dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung für die Durch-

führung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen an der Lambertischule 

zwischen der Stadt Gladbeck, der Schulleitung der Lambertischule und dem Caritasverband 

Gladbeck e. V. ab Schuljahr 2022/2023 zu. 

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 

 
 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


